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1. Allgemeine Anforderungen 

a. Die Übernahme und Verwertung der in Verkehr gebrachten und beim Auftragnehmer 
lizenzierten Verpackungen i.S.v. § 15 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 VerpackG erfolgt für 
die Anfallstelle grundsätzlich kostenlos, sofern 

i. die Verpackungen die Voraussetzung für eine Verwertung nach der 
VerpackG erfüllen, insbesondere restentleert, d.h. spachtel-, besen-, 
pinselrein, tropf- und rieselfrei, handentstaubt bereitgestellt werden.  

▪ Verpackungsmaterialfremde Bestandteile dürfen maximal 1 Gewichtsprozent 
des Hauptmaterials der jeweiligen Verpackung betragen. (z.B. Pappkarton als 
Hauptmaterial und Klebeband (Kunststoff) als verpackungsfremder 
Bestandteil) 

▪ Andere Anhaftungen oder Verunreinigungen (z.B. Öle, Farben oder andere 
Chemikalien) sind unzulässig. 

ii. die Verpackungen sortenrein, trocken und getrennt nach den unten 
aufgeführten Fraktionen bereitgestellt wurden. 

b. Die Abholung in Wechselbehältern/Containern oder eine lose Abholung sind nach 
Absprache mit dem Auftragnehmer möglich. Das Volumen der Behälter und 
Container muss so bemessen sein, dass eine Abholung nur einmal im Monat 
notwendig ist (sh. auch 2. Mengen- und Qualitätsvorgaben). Bei einer losen 
Abholung sind die sortenreinen Fraktionen zu bündeln oder in sonstiger Weise 
zusammenzufassen. Die Abholung in Säcken von mehreren Verpackungsfraktionen 
kann sowohl gemeinsam als auch separat erfolgen. Die Erfassung muss jedoch 
jeweils getrennt in den Einzelsäcken sortenrein erfolgen. Die zur Abholung 
bereitgestellten Verpackungen müssen witterungsgeschützt aufgestellt werden und 
für den örtlichen Entsorger mit seinen Fahrzeugen frei, d.h. ohne Barrieren und 
ebenerdig (zumindest „Ab Bordstein“), zugänglich sein. Die Gesamtmenge der zur 
Abholung bereitgestellten Verpackungen muss mindestens 5 m³ betragen. 

c. Bei jeder Abholung wird die genaue Menge nach Fraktionen getrennt in einem 
Erfassungsbeleg festgehalten, den die Anfallstelle prüft und quittiert.  

d. Der Auftraggeber wird die Anfallstellen darüber informieren, dass die Kosten für von 
dem Entsorger bereitgestellte Container bzw. Säcke von der Anfallstelle selbst zu 
tragen sind. 

e. Die Anfallstellen können die aktuellen Übernahmebedingungen sowie den vor der 
ersten Abholung sowie bei relevanten Änderungen auszufüllenden Erhebungsbogen 
über die Homepage des Auftragnehmers (reclay-group.com/de/de) aufrufen und 
ausfüllen. Fragen zu dem Erhebungsbogen können über die Service-Hotline des 
Auftragnehmers (+49 221 – 58 00 98 111) oder über die E-Mail-Adresse 
(transportverpackungen@reclay-group.com) geklärt werden. 
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2. Mengen- und Qualitätsvorgaben der bereitzustellenden Fraktionen 

Folgende fraktionsspezifischen Mengen- und Qualitätsvorgaben sind Voraussetzung für 
eine kostenfreie Erfassung an der Anfallstelle durch den Auftragnehmer: 

 

Material Wechsel- 
behälter 

Umleer- 
behälter 

Sammelsäcke lose Erfassung Qualität 

Papier, 
Pappkarton, 
Wellpappe  

Schüttgewicht 
60 kg/m3 

Schüttgewicht 
60 kg/m3 

nein Mindestmenge 2 m3, 
Sammlung gebündelt 
und flachliegend 

Verpackungen aus Papier und 
Karton mit mindestens 70% 
Wellpappe, trockene 
Restvollpappe und 
Packpapier. 

Folien, PE-
Schrumpf-, PE-
Stretch- und 
Luftpolsterfolien 

Schüttgewicht 
25 kg/m3 

ja transparente 
PE-
Einwegsäcke, 
Mindestmenge 
2 m3 

nein Trockene, nicht durch 
Füllgutreste, Öle, Farben, 
Abfälle etc. verunreinigte, 
möglichst stoffgleiche 
Aufkleber, (z.B. PE-Folie/PE-
Aufkleber). 

PE-
Schaumstoffver- 
packungen 

nein nein PE-
Einwegsäcke, 
Mindestmenge 
2 m3 

nein Trockene, nicht durch 
Füllgutreste, Öle, Farben, 
Abfälle etc. verunreinigte, 
möglichst stoffgleiche 
Aufkleber, (z.B. PE-Folie/PE-
Aufkleber). 

PUR-
Schaumstoffver-
packungen 

nein nein PE-
Einwegsäcke, 
Mindestmenge 
2 m3 

nein Trockene, nicht durch 
Füllgutreste, Öle, Farben, 
Abfälle etc. verunreinigte PUR 
Schaumstoffverpackungen.                             
Häufige Umhüllung aus PE-
Folie kann belassen werden. 

Umreifungsbänder 
aus Kunststoff 

möglich nein PE-
Einwegsäcke, 
Mindestmenge 
2 m3 

nein Nicht durch Füllgutreste, Öle, 
Farben, Abfälle etc. 
verunreinigt, ohne Metallreste. 

Umreifungsbänder 
aus Stahl 

möglich nein 200 l PE-
Einwegsäcke 

Mit dem 
Entsorgungspartner 
zu vereinbaren 

  

Paletten und 
Verpackungen 
aus Massivholz 

möglich Mit Ihrem 
Entsorgungs-
partner zu 
vereinbaren 

nein Pro Abholung muss 
eine Mindestmenge 
von 300-350 kg 
(etwa 30 
Einwegpaletten) 
erreicht werden. Bei 
Kleinstmengen max. 
zwei Abholungen pro 
Jahr. 

Sortenreine Paletten und 
Verpackungen aus 
unbehandelten Massivholz. 

Paletten und 
Verpackungen 
aus Holzwerk-
stoffen 

möglich Mit Ihrem 
Entsorgungs-
partner zu 
vereinbaren 

nein Pro Abholung muss 
eine Mindestmenge 
von 300-350 kg 
(etwa 30 
Einwegpaletten) 
erreicht werden. Bei 
Kleinstmengen max. 
zwei Abholungen pro 
Jahr. 

Sortenreine Paletten und 
Verpackungen aus 
unbehandeltem 
Holzwerkstoffen wie 
Pressspanplatten oder 
Sperrholz. 

EPS (z. B. 
Styropor®) 

10 kg/m³ nein transparente 5 
m3 PE-
Einwegsäcke 

nein Nach Loose-Fill (Chips) und 
Formenteilen sortiert, 
Formenteile werden in weiß 
angenommen, Loose-Fill kann 
farblich gemischt sein. Nicht 
durch Füllgutreste, Öle, 
Farben, Abfälle etc. 
verunreinigt, keine 
Fremdstoffe wie Holz, Metall, 
Glas, Papier über 
1mm/Durchmesser. 
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Erhebungsbogen 
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